
Stadt Ulm 
Beschlussvorlage 

Anlage 6 zu GD 341/18 

Abwägung zur öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange 

Der Bebauungsplanentwurf, die Satzung der örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom 
04.06.2018 sowie die Begründung in der Fassung vom 04.06.2018 wurden vom 09.07.2018 bis 
einschließlich 10.08.2018 öffentlich ausgelegt. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes wurden folgende Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange zum Entwurf in der Fassung vom 04.06.2018 beteiligt:  

- Deutsche Telekom 
- Handwerkskammer Ulm 
- Industrie und Handelskammer (IHK) Ulm 
- Landratsamt Alb-Donau-Kreis – Kreisgesundheit 
- Nachbarschaftsverband Ulm 
- Polizeipräsidium Ulm 
- Regierungspräsidium (RP) Tübingen – Ref. 21 Raumordnung (inkl. Ref. 22, 25, 56) 
- Regierungspräsidium (RP) Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 
- Regierungspräsidium (RP) Freiburg, Abteilung 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau 
- Regionalverband Donau-Iller 
- Fernwärme Ulm  
- SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH 
- SUB/V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 
- Zentralplanung Unitymedia  

Keine Stellungnahme bzw. Stellungnahmen ohne Einwendungen zur Planung wurden von folgen-
den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebracht: 

- Handwerkskammer Ulm 
- Industrie und Handelskammer (IHK) Ulm 
- Landratsamt Alb-Donau-Kreis – Kreisgesundheit 
- Nachbarschaftsverband Ulm 
- Regierungspräsidium Tübingen- Referat 21 Raumordnung (inkl. Ref. 22, 25, 56) 
- Regierungspräsidium (RP) Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 
- Regionalverband Donau-Iller 

Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zum Bebauungsplanverfahren wurden von 9 Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebracht. 

Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahme der Verwaltung: 

Deutsche Telekom 
mit Schreiben vom 07.08.2018 (Anlage 6.1) 
Im betroffenen Bereich befinden sich Telekom- Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
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Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahme der Verwaltung: 

munikations-(TK-)Linien der Telekom, welche 
nicht beeinträchtigt werden dürfen. Diese be-
finden sich im westlichen Bereich des Be-
bauungsplanes. Diese bestehen aus den derzei-
tigen Hausanschlussleitungen. Die Leitungen 
liegen gewöhnlich auf einer Tiefe von ca. 
0,60m. Sollten Umlegungen oder Änderungen 
notwendig sein, sind die entstehenden Kosten 
vom Auslöser zu tragen. Zur genauen Ortung 
der Leitungen wird empfohlen, bauseits Such-
schlitze zu tätigen. 

Zur Versorgung des neuen Gebäudes mit Tele-
kommunikationsinfrastruktur durch die Tele-
kom ist die Verlegung neuer Telekommunikati-
onslinien im Plangebiet und außerhalb des 
Plangebiets einer Prüfung vorbehalten. 

Darüber hinaus bittet die Telekom um rechtzei-
tige Mitteilung zur Koordination eventueller 
Baumaßnahmen. 

men. Die Hinweise betreffen die weitere Aus-
führungsplanung. Ggf. sind im Rahmen der 
weiteren Ausführungsplanung einzelne Leitun-
gen umzuverlegen. Planänderungen der Be-
bauungsplanung sind hierdurch nicht veran-
lasst. 

Polizeipräsidium Ulm 
mit Schreiben vom 12.07.2018 (Anlage 6.2) 
Aus verkehrlicher Sicht: 
Die Hinweise des Polizeipräsidiums Ulm zur Ge-
staltung Tiefgaragenausfahrten wurden bereits 
im Entwurf der Begründung berücksichtigt. 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 

Aus kriminalpräventiver Sicht: 
Damit einbruchhemmende Maßnahmen bereits 
bei der Planung von Gebäuden – meist noch 
kostengünstig – mit einbezogen werden kön-
nen, müssen Architekten und Bauherren umfas-
send und frühzeitig informiert werden. Durch 
textlichen Hinweis im Bebauungsplan sollte des-
halb auf die kostenfreie Beratung durch die kri-
minalpolizeiliche Beratungsstelle beim Polizeiprä-
sidium Ulm hingewiesen werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Aufgrund der vorliegenden Stellungnahme 
ist die Vorhabenträgerin bereits über die krimi-
nalpolizeiliche Beratungsstelle informiert. Von 
einem Hinweis im Bebauungsplan wird abgese-
hen. Planänderungen sind nicht veranlasst. 

Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9 Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) 
mit Schreiben vom 24.07.2018 (Anlage 6.3) 

Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
Geotechnik 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungs-
verfahren des LGRB als Träger öffentlicher Be-
lange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen erfolgt. Sofern 
für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Für das Plangebiet liegt bereits ein geo-
technischer Bericht vor („Geotechnischer Be-
richt, Wohnbebauung mit 2-geschossiger Tiefga-
rage, Kemptener Straße 15, Ulm – Wiblingen“ 
vom 13.09.2017, GTH Consult, Günzburg). Die-
ser kommt zu dem Ergebnis, dass die Böden 
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Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahme der Verwaltung: 

getroffenen Aussagen im Verantwortungsbe-
reich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den 
Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der 
am LGRB vorhandenen Geodaten im Verbrei-
tungsbereich von Mindel-Deckenschottern. Mit 
lokalen Auffüllungen vorangegangener Nut-
zungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung ge-
eignet sind, ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge 
der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Boden-
kennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-
2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbü-
ro empfohlen 

innerhalb des Plangebietes als „gut tragfähiger 
Baugrund“ einzustufen sind. Planänderungen 
bzw. Hinweise hierzu sind im Bebauungsplan 
nicht erforderlich. 

SWU Ulm/Neu-Ulm GmbH 
mit Schreiben vom 20.07.2018 (Anlage 6.4) 

Von Seiten SWU Netze GmbH werden Einwände 
gegen die Bebauung vorgetragen. 

Im südlichen und westlichen Bereich des geplan-
ten Bauvorhabens befinden sich eine Trinkwas-
serleitung DN 100 mit zwei Hydranten, sowie 
zwei Niederspannungskabel der Stadtwerke 
Ulm/Neu-Ulm GmbH. Die Trinkwasserleitung 
und die Stromtrasse müssen umgelegt werden.  

Die Kosten dieser Leitungs- und Kabel-
Umlegungen trägt der Verursacher.  

Des Weiteren befinden sich innerhalb des ge-
planten Baubereiches Beleuchtungskabel, ein 
Beleuchtungs-Verteilerschrank und Leuchtstellen 
der Stadt Ulm. 

Diese Kabel, Leuchtstellen, bzw. der Verteiler-
schrank müssen umgelegt werden, bzw. den 
neuen Gegebenheiten angepasst werden.  

Die Kostenübernahme ist vorab mit der Stadt 
Ulm abzustimmen. 

Aus den vorgelagerten Netzen ist die Versor-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Die Hinweise betreffen die weitere Ausfüh-
rungsplanung. Die Vorhabenträgerin hat im 
Vorfeld der Vorhabenplanung bereits Abstim-
mungen mit der SWU durchgeführt. Planände-
rungen der Bebauungsplanung sind nicht veran-
lasst. 
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Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahme der Verwaltung: 

gung mit Trinkwasser und Strom durch die 
Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH möglich. 

Wir bitten um Beachtung und frühestmögliche 
Information der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze 
GmbH zu weiteren Schritten. 

Fernwärme Ulm 
mit Schreiben vom 04.07.2018 (Anlage 6.5) 
Im Grundsatz bestehen gegen den Bebauungs-
plan „Kemptener Straße 15“ von Seiten der der 
FUG keine Einwände.  

Die bestehenden Wohngebäude Kemptener 
Straße 15 sind an das Fernwärmenetz der FUG 
angeschlossen, deshalb sollte die FUG frühzeitig 
vor Beginn der Abbrucharbeiten informiert wer-
den, da der bestehende Hausanschluss zurück-
gebaut werden muss.  

Die Umlegungsarbeiten an unserer Fernwärme-
leitung werden derzeit mit der UWS und dem 
Ingenieurbüro Zieher abgestimmt.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Die Hinweise betreffen die weitere Ausfüh-
rungsplanung. Die Vorhabenträgerin führt be-
reits Abstimmungen mit der SWU durch. Plan-
änderungen der Bebauungsplanung sind nicht 
veranlasst. 

SUB/V Umweltrecht u. Gewerbeaufsicht 
mit Schreiben vom 22.08.2018 (Anlage 6.6) 

Naturschutz 
Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde ist es 
grundsätzlich vorteilhaft, dass der innerstädti-
schen Nachverdichtung der Vorrang gegenüber 
weiteren Außenbereichsbebauungen gegeben 
wird. Dennoch ist der Verlust von vielen erhal-
tungswerten Großbäumen ein erheblicher und 
nicht zu ersetzender Eingriff in den innerstädti-
schen Grünbestand. Nach Fertigstellung der 
Baumaßnahmen sind hier zwar wieder Neu-
pflanzungen von Großbäumen vorgesehen. 
Diese erfüllen jedoch erst nach vielen Jahren 
dieselbe ökologische Funktion wie der derzeitige 
hier befindliche Baumbestand. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist 
hier eine Abwägung zwischen Belangen der 
Wohnraumversorgung und denen von Natur-
schutz und Grüngestaltung zu treffen. Die aktu-
ellen Bedarfe nach zusätzlichem Wohnraum, 
v. a. im Sektor des Mietwohnungsmarktes ist so 
groß, dass der Eingriff in den Baumbestand ge-
rechtfertigt ist und von Ersatzbaumpflanzungen 
– wenngleich erst nach mehreren Jahren – doch
wieder die gleichen ökologischen Funktionen zu 
erwarten sind. 

- Die im Fachbeitrag Artenschutz sowie in Zif-
fer 1.8. der textlichen Festsetzungen des Be-
bauungsplans genannten Maßnahmen zum 
Artenschutz - insbesondere die zeitlichen 
Vorgaben zur Baumfällung sind zwingend zu 
beachten (Gehölzentfernungen sind grund-
sätzlich nur außerhalb der Vegetationszeit, 
also vom 01.10. bis 28.02. zulässig). Mögli-
che Rodungen oder Fällungen in der Vegeta-
tionszeit vom 01.03. bis 30.09. sind vorab 
mit der unteren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen. Wo möglich, sind Gehölze zu erhal-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Der Hinweis betrifft die weitere Ausfüh-
rungsplanung. Entsprechende Festsetzungen 
sind bereits im Bebauungsplan enthalten. Plan-
änderungen sind nicht erforderlich. 
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Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahme der Verwaltung: 

ten (Lebensräume für Tiere). 

- An den neu entstehenden Gebäudekomple-
xen sollten an geeigneten Stellen in die Ge-
bäudefassade integrierte künstliche Nisthilfen 
für Gebäudebrüter (Fledermäuse, Mauerseg-
ler, Mehlschwalben) vorgesehen werden. An-
zahl, Lage und weitere Details sind vorab mit 
der UNB abzustimmen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Der Hinweis betrifft die weitere Ausfüh-
rungsplanung. Entsprechende Festsetzungen 
sind bereits im Bebauungsplan enthalten. Plan-
änderungen sind nicht erforderlich. 

- Auch den grünordnerischen Festsetzungen 
kommt eine besondere Bedeutung zu. Der 
Fachbereichsausschuss Stadtentwicklung, 
Bau und Umwelt der Stadt Ulm hat in der 
Sitzung vom 19.05.2015 der Unterzeichnung 
der Deklaration „Kommunen für biologische 
Vielfalt" befürwortet. Auch um diesen Zielen 
Rechnung tragen zu können, ist darauf hin-
zuwirken, dass im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens ein qualifizierter Freiflä-
chengestaltungsplan entsprechend Ziffer 1.7. 
der textlichen Festsetzungen zum Be-
bauungsplan erstellt wird. Die neu anzule-
genden Grünflächen sind so herzustellen, 
dass möglichst vielfältige und blütenreiche 
Flächen entstehen. . Der Freiflächengestal-
tungsplan soll in enger fachlicher Abstim-
mung mit der UNB erstellt werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Ein entsprechender Hinweis zur Vorlage 
eines Freiflächengestaltungsplanes ist im Be-
bauungsplan bereits enthalten. Planänderungen 
sind nicht erforderlich. Nähere Einzelheiten be-
treffen nachfolgende Verfahren. 

- Bei einem möglichen städtebaulichen Vertrag 
bittet die UNB um vorherige Abstimmung. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Aus dem Aufgabenbereich Bodenschutz, Ar-
beits- und Umweltschutz und Wasserrecht wer-
den keine Einwendungen gegen das geplante 
Bauvorhaben erhoben. 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 

Zentralplanung Unitymedia 
mit Schreiben vom 23.07.2018 (Anlage 6.7) 
Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen 
der Unitymedia BW GmbH. Die Unitymedia ist 
grundsätzlich daran interessiert, ihr glasfaserba-
siertes Kabelnetz in Neubaugebiete zu erweitern 
und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breit-
bandversorgung für die Bürger zu leisten.  

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabtei-
lung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gege-
bener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin 
bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren 
weiter zu beteiligen. 

Der Sachverhalt wird zur Kenntnis genommen. 
Er betrifft die Ausführungsplanung. 
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1.1. Im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplanes wurden folgende Stellungnahmen vor-
gebracht: 

Folgende Stellungnahmen wurden vorgebracht: Stellungnahme der Verwaltung: 

Einwender 1, 
mit Schreiben vom 23.07.2018 (Anlage 6.8) 
Grundlage für die Argumentation sind die Anla-
ge 2 zu GD 171/18 und 5.1 GD 171/18. Explizit 
geht es um den Bau eines neuen Müllhauses. 

Aktuell stehen den Anwohnern zwei Müllhäuser 
mit jeweils ca. 48 m² zur Verfügung. Das 
Müllhaus (Flur-Nr. 2181) würde erhalten bleiben. 
Genau gegenüber wäre ein neues Müllhaus 
geplant (Anlage 5.1). Dieses sei entsprechend 
den Auslegungsunterlagen wesentlich kleiner, 
obwohl sich die Anzahl der Wohneinheiten um 
28 Einheiten erhöhen würde.  

Es sei nicht nachzuvollziehen, 

- dass man die beiden Müllhäuser auf eine 
Stelle konzentrieren würde, was die Geruchs- 
und Tierbelästigung erhöhe und auch optisch 
keine „Highlight“ bedeuten dürfte, 

- zudem gäbe es weniger Raum für mehr Müll 
und die Laufwege für die Anwohner der 
Häuser 3/5 und 9) würden sich verändern. 

Es sei unverständlich, warum man den bisheri-
gen Standort für das Müllhaus nicht beibehalten 
könne.  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Das vorhandene Müllhaus nördlich des 
Plangebietes (Flur-Nr. 2181), welches von den 
Häusern 13, 17 und 19 genutzt wird, kann im 
Zuge der Neubebuung erhalten werden. Für die 
neuentstehenden Gebäude (15/1 und 15/2) 
innerhalb des Plangebietes ist der Bau eines 
neuen eigenen Müllhauses an der nördlichen 
Plangebietsgrenze geplant. Das vorhandene 
Müllhaus südlich des Plangebietes (Flur-Nr. 
2187), welches von den Häusern 3, 5, 9 und 11 
genutzt wird, kann im Zuge der Neubebauung 
nicht erhalten werden. Für diese Häuser ist ein 
neues Müllhaus auf dem Grundstück Flur-Nr. 
2180 geplant. Bei der Vorhabenplanung bzgl. 
Müllhäuser ist die geplante Anzahl der neuent-
stehenden Wohneinheiten sowie der Bestand 
der Vorhabenträgerin UWS ausreichend berück-
sichtigt. Planänderungen sind nicht veranlasst. 

Es wird gebeten bei der Planung darauf zu ach-
ten, dass es in Zukunft keine Möglichkeiten 
mehr gibt, vor den Häusern 9/11/13 und auf 
dem Parkplatz zwischen Neubau und Müllhaus 
(Flur-Nr. 2181) „wild“ zu parken, wie es im 
Moment oft und gern praktiziert werden würde. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Regelungen hierzu betreffen jedoch nicht die Fest-

setzungsmöglichkeit einer Bebauungsplanung. 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  

A  Allgemeine Angaben  

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Kemptener Straße 15", Stadt Ulm 
(TK 25: 7625 Ulm - Südwest)   

Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne von § 13a BauGB im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB  

Ihr Schreiben vom 29.06.2018  

Anhörungsfrist 10.08.2018 

B  Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes  

Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken  

Geotechnik  

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise 
in den Bebauungsplan: 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Mindel-Deckenschottern unbekannter Mächtigkeit. Mit lokalen 
Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, 
ist zu rechnen. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

Boden  

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe  

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 

Grundwasser  

Aus hydrogeologischer Sicht sind zum innerstädtischen Planungsvorhaben keine Hinwei-
se, Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
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Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 

Allgemeine Hinweise  

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-
otop-Kataster) abgerufen werden kann. 

Valentina Marker 
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Stadt Ulm 

Herr Heinrich Kastler 

Münchner Strasse 2 

89070 Ulm 

Datum  

23.07.2018 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Kemptener Straße 15", in Ulm 

Sehr geehrter Herr Kastler, 

vielen Dank für Ihre Informationen. 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen der Unitymedia BW GmbH. Wir sind grundsätzlich daran 
interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neubaugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur 
Sicherung der Breitbandversorgung für Ihre Bürger zu leisten.  

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weiter geleitet, die sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in 

Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebauungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer unsere oben stehende 
Vorgangsnummer an. 

Freundliche Grüße 

Zentrale Planung Unitymedia 
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